
Satzung des Wasserverbandes Wittlage  

über die Abwälzung der Abwasserabgabe  

 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S.576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
12.11.2006 (Nds. GVBI. S. 311), des § 5 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23.01.2007 (Nds.GVBI. S. 
41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.09.2015 (Nds. GVBI. 186) und des § 6 Abs. 
1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz in der 
Fassung vom 24.03.1989 (Nds. GVBI. S. 69) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20.11.2001 (Nds. GVBI. S. 701) in der zurzeit geltenden Fassung hat die 
Verbandsversammlung des Wasserverbandes Wittlage am 28.11.2023 folgende 
Satzung erlassen:   
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§ 1 Allgemeines  
 

(1) Der Wasserverband Wittlage wälzt die Abwasserabgabe ab, die er  
 

a) für Einleiter, die im Jahresdurchschnitt weniger als 8 m³ je Tag Schmutzwasser aus 
Haushaltungen und ähnliches Schmutzwasser unmittelbar in ein Gewässer oder 
in den Untergrund einleiten (Kleineinleitungen),  

b) für alle übrigen Einleiter, deren Schmutzwasser er nach dem Niedersächsischen 
Wassergesetz zu beseitigen hat (Direkteinleiter), an das Land Niedersachsen zu 
entrichten hat. Hierzu erhebt er nach Maßgabe dieser Satzung eine Abgabe.  
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(2) Eine Einleitung liegt nicht vor, soweit das Schmutzwasser rechtmäßig auf 
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht 
wird.  
 

(3) Die Einleitung ist abgabefrei, wenn das Schmutzwasser in einer Abwasser-
behandlungsanlage behandelt wird, die mindestens den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik entspricht und deren ordnungsgemäße Schlammbeseitigung 
sichergestellt ist.  
 

 
§ 2 Abgabepflichtige  

 
(1) Bei Kleineinleitern ist der Eigentümer des Grundstücks abgabepflichtig, von dem 

Schmutzwasser eingeleitet wird. Wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an dessen 
Stelle der Erbbauberechtigte. Abgabepflichtige sind außerdem Nießbraucher oder 
sonstige zur Nutzung des Grundstücks Berechtigte. Mehrere Abgabepflichtige sind 
Gesamtschuldner. Beim Wechsel des Abgabepflichtigen geht die Abgabepflicht mit 
Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendervierteljahres auf den neuen 
Pflichtigen über. Wenn der bisher Abgabepflichtige die Mitteilung über den Wechsel 
(§ 8 Abs. 1) versäumt, so haftet er für die Abgaben, die auf den Zeitraum bis zum 
Eingang der Mitteilung beim Wasserverband Wittlage entfallen, neben dem neuen 
Pflichtigen.  
 

(2) Bei Direkteinleitern ist abgabepflichtig, wer im Festsetzungsbescheid der Wasser-
behörde als Einleiter bezeichnet ist.  
 

 
§ 3 Entstehung und Beendigung der Abgabepflicht  

 
(1) Bei Kleineinleitern entsteht die Abgabepflicht für vorhandene Einleitungen jeweils zu 

Beginn eines jeden Kalenderjahres (Veranlagungsjahr), sonst mit dem Ersten des 
Monats der auf den Beginn der Einleitung folgt. Die Abgabepflicht erlischt mit dem 
Letzten des Monats, in dem die Einleitung durch Anschluss an die zentrale 
öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage entfällt oder der Abgabepflichtige den 
anderweitigen Wegfall der Einleitung dem Wasserverband Wittlage schriftlich 
anzeigt.  
 

(2) Für Direkteinleitungen besteht die Abgabepflicht, wenn und solange sie nach den 
Festsetzungen der Wasserbehörde gegeben ist.  

 
 

§ 4 Abgabenmaßstab und Abgabensatz  
 

(1) Bei Kleineinleitungen wird die Abgabe nach der Zahl der am 30. Juni des 
Veranlagungszeitraums auf dem Grundstück behördlich gemeldeter Einwohner 
berechnet. Die Abgabe beträgt 17,90 €/Jahr.  
 

(2) Bei Direkteinleitungen ergeben sich Abgabemaßstab und Abgabesatz aus dem 
jeweiligen Festsetzungsbescheid der Wasserbehörde.  
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§ 5 Veranlagungszeitraum und Entstehung der Abgabenschuld  
 

(1) Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr. Entsteht die Abgabepflicht während 
des Kalenderjahres, so ist der Restteil des Jahres der Veranlagungszeitraum.  
 

(2) Die Abgabeschuld entsteht jeweils mit dem Ende des Veranlagungszeitraums.  
Erlischt die Abgabepflicht vor Ablauf des Veranlagungszeitraums, so entsteht die 
Abgabeschuld mit dem Ende der Abgabepflicht.  

 
(3) In den Fällen des § 2 Abs. 1 (Wechsel des Abgabepflichtigen) entsteht die 

Abgabeschuld für den bisherigen Abgabepflichtigen mit Beginn des auf den 
Übergang der Abgabepflicht folgenden Kalendervierteljahres und für den neuen 
Abgabepflichtigen mit dem Ende des Kalenderjahres.  

 

  
§ 6 Veranlagung und Fälligkeit  

 
Die Abwasserabgabe wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Die Abwasserabgabe kann zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden.  
 
 

§ 7 Auskunfts- und Duldungspflicht  
 

(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben dem Wasserverband Wittlage jede 
Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Abgabe erforderlich 
ist.  
 

(2) Der Wasserverband Wittlage kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 zur 
Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem 
erforderlichen Umfange zu helfen.  

 
 

§ 8 Anzeigepflicht  
 

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem Wasserverband 
Wittlage sowohl vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats 
schriftlich anzuzeigen.  
 

(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben 
beeinflussen, so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich dem Wasserverband 
Wittlage schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden.  

 
 

§ 9 Datenverarbeitung  
 

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie 
zur Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 
NDSG) der hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten 
gemäß §§ 9 und 10 NDSG (Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und deren 
Anschriften; Grundstücksbezeichnung nebst Größe und Grundbuchbezeichnung) 
durch den Wasserverband Wittlage zulässig.  
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(2) Der Wasserverband Wittlage darf die für Zwecke der Wasserversorgung und der 
Abwasserentsorgung bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen 
Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich die Daten von den 
entsprechenden Behörden (z. B. Finanz-, Kataster-, Einwohnermelde- und 
Grundbuchamt) übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer 
Abrufverfahren erfolgen kann.  

 
 

§ 10 Ordnungswidrigkeiten  
 

(1) Ordnungswidrig i. S. von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig  
 
a) entgegen § 7 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben 

erforderlichen Auskünfte nicht erteilt;  
b) entgegen § 7 Abs. 2 verhindert, dass der Wasserverband Wittlage an Ort und 

Stelle ermitteln kann und die dazu erforderliche Hilfe verweigert;  
c) entgegen § 8 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht 

innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt;  
d) entgegen § 8 Abs. 2 Satz 1 nicht unverzüglich schriftlich anzeigt, dass Anlagen 

auf dem Grundstück vorhanden sind, die die Berechnung der Abgabe 
beeinflussen;  

e) entgegen § 8 Abs. 2 Satz 2 die Neuanschaffung, Änderung oder Beseitigung 
solcher Anlagen nicht schriftlich anzeigt.  
  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € geahndet 
werden.  

 
 

§ 11 Anwendung des Kommunalabgabengesetzes  
 

Auf die Abgabe sind die Bestimmungen des Niedersächsischen Kommunal-
abgabengesetzes (NKAG) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden.  
 
 

§ 12 Inkrafttreten  
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.  
 
 
Bad Essen, den 28. November 2023 
 
 

 
Wasserverband Wittlage 
Der Geschäftsführer 
Uwe Bühning 
 
 


